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Sic ®iii|i|rK| dois Mliewiern
ii Sattten 6t. Sollen.

(ßonefponbettj.)

®urdß bal fantonale 93egräbrti§c?cfe^ com $aßre 1873
würbe oerfügt, baff tn neu erßeßten griebböfen bte Setcß»

name ber iRetße naeß beerbigt toerben müffen. ®amit
war auf neuen griebfjöfen bie ©rricßtung oon Familien»
gtäbern aulgefdßloffen, ja felbft beßeßenbe Familiengräber
auf alten Frteb^öfen burften meßt tneßr befeßt roerben,
fobalb tn ber betreffenbett ©etneinbe ein neuer griebljof
In betrieb genommen mar. 9Iu§ ber bemofratifdßen
Stimmung ber 1870er 3aßre ßeraul mag man bie Ve-
feitigung oon „lulnaßmen", rote tn bürgerltcßen Greifen
bte Familiengräber barnall otelfadß aufgefaßt mürben,
einigermaßen oerßeßen. Db bamit meßt ein frönet Seil
oorbilblicßer Fröebßoffunft unb g=rieb^ofpfïege — mir
ßaben bie ©cßeßung oon fünßlertfeß roerloollen ©rab»
benfmälem unb bte Vepßanpng bei großen ©rabßügell
int 31uge — oerloren ging, ja für bie 3ufunß gerabep
oerumnögltcßt tourbe, fam bamatl gar meßt in ©rroä»

ßmtg unb märe oermutlicß meber gehört, nocß gerourbigt
Worben. SHit ben Veßrebungen für eine ÜJteubelebung
guter Fïteb^offunft unb oorbilblicße gärtnerifeße Slnlage
ber ©rabßüget empfanb man biefe „gleicßmacßenben"
iQefiimmungen all Feffel- ®te tßolijeioermaltung ber
Stabt ©t. ©aßen, tuiterftüßt oon ben Organen größerer
ft- gaflifeßer ©emeinben, richtete oor etroa 3 faßten an
ben 5Regierung§rat eine ©Ingabe, mit bem Vegeßren, ben
©emeinben bte SBieberetnfüßrung oon Familiengräbern
iu etmögließen. ®te ©ingabe mar ergänjt burcß öal
©tgebnil oon ©tßebwtgen, bte bepgticß Familiengräbern
in ber ©cßroelj gemalt mürben, Von 32 mittleren unb
Größeren ©emetnben fannten 20 bie ©eroäßrung oon
Familiengräbern. ®te Vorteile folder ©rabfiätten liegen
|n folgenbem: ®urdß bal abroecßllunglreidße Vilb, bal
bte ßübfcße ©tnfügung oon Familiengräbern roecît, ge»

wjnnt ber F*üebßof an fünßlerifcßen unb lanbfcßaftlicß
ßärtnerifdßen ©eßönßeiten. ©xünbe ber fßtetät, etltifcfje
unb ßnanßeße iRücfftcßteti fpredßen für VMeberetnfüßrung
oon Familiengräbern. ®er ©rlöl aul folgen ©rab»
fießen fann man pr befferen 2lulgeßaltung unb gärt»
"erifdßen ©eßmucf, für ben roürbigen Unterhalt oon nicßi
"wßr gepflegten ©rabßätten ufm. oerroenben; baburdß
gewinnt bte Mgemeinßett unb ber gute ©efamtetnbrucî
be§ FröebßofeS. ®a§ Familiengrab fnüpft bie überlie»
fetten Vejießmtgen pr Drtfcßaft fefier unb begrünbet
gewiffermaßen einen Familienmittetpunl't, ber pr @eß=
baftigfeit ber ©Inrooßner otel beitragen mirb.

3ll§ ©inroanb !ann man etnjig geltenb tnacßen, baß
"a§ Familiengrab bie Ungleichheit oon 2lrm unb ßietcß
«»<1 naeß bem &obe äitßerlicß fichtbar tnaeße. ©enau
genommen tonnte fich bie§ ßeute feßon äußern in ben
"wßr ober meniger roertooßen ©rabfieinen, toobet mir
J?ertooß unb gefcßtnacfooß nicht tn gleiche Sinie feßen.
So otel fleht aber feft, baß bte Familiengräber — gleich»
®iel, ob fie befonbere beoorpgte $Iäße, mie g. V. im
neuen iRofenbergfriebßof tn SBintertßur, ober folcße tn»
Hutten oon ©tnjebfßei^engräbern erhalten — feßr oiel
inr 93erfdE)önerung bel Fröebßofel beitragen.

Unterm 8. Dfiober 1924 erhielt bie VoÜjießunglöer»
??ung pm fantonalen VegräbnilgefeßoomQaßre 1874
3lri. 21 folgenben neuen, oom iRegterunglrai geneß»

Junten 3«faß: „2Bo befonbere SSerhältniffe el recßtfer
'gen, tann ber 3îegierungltat tn neuen unb alten Fröeb»

uufen bie 3ulaffung oon Familiengräbern tn ben Soïab
Jrörönnngen bemißigen, fofern unb folange baraul ïeine
«wmierigîeiten, inlbefonbere feine Verlegungen oon 3lrt.
' ' «bfa^ 2 ber Vunbeloerfaffung entße^en".

SÄGEREi- UNO HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

Kombinierte Abriebt-, Kehl- und Dickenhobelmaschine 36b
Mod. H. D. — 360, 450, 530 und 610 mm Hobelbreite

H. MÜLLER & C9, BRUGG

®aburdj ift ben ©emeinben bei ßantonl @t. ©aßen
bie äJ?öglidE)fett geboten, Familiengräber etnjufüßren. Vi!
hente |at biel feine ©emeinbe gemadjt; el foß aber in
ber ©tabt ©t. ©aßen burö) etne neue F^fröljofnerorb^
nung beoorfie^en. ®ie ©tabt Siorfd^a^ beabfid^tigte,
auf ißretn neuen 3«ntralfriebl)of bie @rrtd)tung oon Fa>
miliengrabßätten etnpfü^ren. ®er ©tabtrat fam aber
naeß reiflicher Überlegung bap, entgegen fetner früheren
2luffaffung, bem ©emeinberat p beantragen, el fei pr
Seit oon ber ©infüßrung oon Familiengräbern für ben
neuen Frtebßof abpfeifen. @r begrünbete biel unter an»
berem rote folgt: „@§ ift feßr begreißteß, baß in größeren
©täbten, mie Vafet, Vetn, mit ißrer mannig»
faeßen fojialer« ©dßicßtung ein roirftteße! Vebürfnil naeß

Familiengräbern befiehl- Für unfere Verßältniffe jeboeß,
meil bte oetfeßiebenen ©täube otel meßr mitetnanber tn
Verüßrung iommen all in ©roßfiäbten, roirlt bie 31b»

fonberung einel ïeilel ber Vetfiorbenen an einem ß?laß,
ber für Familiengrabfiälten befiimmt iß, oiel eßer fioßenb.
®enn bie ©efialtung oon Vrioatgräbern innert ber Steiße

ber Veerbigungen fönnte faum in F^age fommen, meil
bei einer fpätern SBteberbelegung ber betreßenben Veiße
na^ Verlauf ber ©rabelruße Unterbcedßungen ber fRet»

ßenfolge entließen müßten unb audß bie llnterfdßtebe ber
©rabbenfmäter ßart aneinanbetßoßen mürben, llnferel
©radßtenl fann praftifcß nur bie 3lnlage befonberer
ißläße abfeitl ber gemößnlicßen ©rabreißen für ißrioat»
aräber tn F*age fommen. SGBir jroeifeln ntdßt, baß fteß

ein in meiteßen Greifen unferel Volfel oeranfertel be»

mofralifdßel ©mpßnben gegen bte Familiengräber ßräubt;
bemgegenüber ßat bal oon einer fletnen Sllinberßeit em=

pfunbene Vebütfnil naeß einer foldßen ©tnriäjtung p»
rüdfplreten. 2Btt ßatten pm minbefien ben jeßigett
3eÜpunft nicht für geetgnet, mit ber befprodßenen 3ieue=

rung fteß p befaffen. SBarten mir oorläußg bie ©r=

faßrungen ber ©tabt ©t. ©aßen ab, too naeß einem

©ntmurf ber ißoliäetoermaltung für etne Veßattungloer»
orbnung bie Familiengräber eingeführt merben foßen."

®em Eintrag bei ©tabtratel, pr 3«fl non ber ©in»

füßrung oon Familtengräbern für ben neuen F*iebßof
abpfeßen, tourbe pgeßimtnt.

®i|es§8!aer»Sfi!p0fie#j8f! Seen.
(fiorrefponbettj.)

®ie ungünfiigen Sßoßnungloerßäliniffe, bie roäßrenb
unb natß ber ^rteglpit audß tn ber ©tabt Vern, in!»
befonbere für bie unjelbßänbtg ©rmerbenben, immer füßl»
barer mürben, gaben audß ßier ben Slnßoß pr @rün=

bung einer @ifenbaßner=Vaugenoffenfdßaft. ®te oon biefer
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Nie EWhrmg m FMiengMeru
m K«tm A. «en.

(Korrespondenz.)

Durch das kantonale Begräbnisgesetz vom Jahre 1873
wurde verfügt, daß in neu erstellten Frtedhöfen die Leich-
name der Reihe nach beerdigt werden müssen. Damit
war auf neuen Friedhöfen die Errichtung von Familien-
gräbern ausgeschlossen, ja selbst bestehende Familiengräber
auf alten Frtedhöfen durften nicht mehr besetzt werden,
sobald in der betreffenden Gemeinde ein neuer Friedhof
ìn Betrieb genommen war. Aus der demokratischen
Stimmung der 1870er Jahre heraus mag man die Be-
seitigung von „Ausnahmen", wie in bürgerlichen Kreisen
die Familiengräber damals vielfach aufgefaßt wurden,
einigermaßen verstehen. Ob damit nicht ein schöner Teil
vorbildlicher Friedhofkunst und Friedhospflege — wir
haben die Erstellung von künstlerisch wertvollen Grab-
denkmälern und die Bepflanzung des großen Grabhügels
im Auge — verloren ging, ja für die Zukunft geradezu
verunmöglicht wurde, kam damals gar nicht in Erwä-
gung und wäre vermutlich weder gehört, noch gewürdigt
worden. Mit den Bestrebungen für eine Neubelebung
guter Friedhofkunst und vorbildliche gärtnerische Anlage
der Grabhügel empfand man diese „gleichmachenden"
Bestimmungen als Fessel. Die Polizeioerwaltung der
Stadt St. Gallen, unterstützt von den Organen größerer
st. gallischer Gemeinden, richtete vor etwa 3 Jahren an
den Regierungsrat eine Eingabe, mit dem Begehren, den
Gemeinden die Wiedereinführung von Familiengräbern
ZU ermöglichen. Die Eingabe war ergänzt durch das
Ergebnis von Erhebungen, die bezüglich Familiengräbern
in der Schweiz gemacht wurden. Von 32 mittleren und
größeren Gemeinden kannten 20 die Gewährung von
Familiengräbern. Die Vorteile solcher Grabstätten liegen
in folgendem: Durch das abwechslungsreiche Bild, das
die hübsche Einfügung von Faniiliengräbern weckt, ge-
winnt der Friedhof an künstlerischen und landschaftlich-
gärtnerischen Schönheiten. Gründe der Pietät, ethische
und finanzielle Rücksichten sprechen für Wiedereinführung
von Familiengräbern. Der Erlös aus solchen Grab-
stellen kann man zur besseren Ausgestaltung und gärt-
"erischen Schmuck, für den würdigen Unterhalt von nicht
"lehr gepflegten Grabstätten usw. verwenden; dadurch
gewinnt die Allgemeinheit und der gute Gesamteindruck
des Friedhofes. Das Familiengrab knüpft die überlie-
ferten Beziehungen zur Ortschaft fester und begründet
gewissermaßen einen Familienmittelpunkt, der zur Seß-
Lustigkeit der Einwohner viel beitragen wird.

Als Einwand kann man einzig geltend machen, daß
dus Familiengrab die Ungleichheit von Arm und Reich
uuch nach dem Tode äußerlich sichtbar mache. Genau
genommen könnte sich dies heute schon äußern in den
"lehr oder weniger wertvollen Grabsteinen, wobei wir
wertvoll und geschmackvoll nicht in gleiche Linie setzen.
So viel steht aber fest, daß die Familiengräber — gleich-
"lel. ob sie besondere bevorzugte Plätze, wie z. B. im
Neuen Rosenbergfriedhof in Winterthur, oder solche in-
"lltten von Einzel-Reihengräbern erhalten — sehr viel
zur Verschönerung des Friedhofes beitragen.

Unterm 8. Okwber 1924 erhielt die Vollziehungsver-
"uug zum kantonalen Begräbnisgesetz vom Jahre 1874

â" Art. 21 folgenden neuen, vom Regierungsrat geneh-
"llgten Zusatz: „Wo besondere Verhältnisse es rechtfer
lgen, kann der Regierungsrat in neuen und alten Fried-

gvsen die Zulassung von Familiengräbern in den Lokal-

^vrdnungen bewilligen, sofern und solange daraus keine
Schwierigkeiten, insbesondere keine Verletzungen von Art.
' ' Absatz 2 der Bundesverfassung entstehen".

5äse«e«. uns ««»«.ze.seakiskiitunxisnaiicninei«

Kombinierte Abriebt-, Kekl- unä vickeniiobelmsocdme 36d
Nocl. 14. l). — 360. 456, 536 unci 616 mm blobelbreite

A. K cy« KKßLRE

Dadurch ist den Gemeinden des Kantons St. Gallen
die Möglichkeit geboten, Familiengräber einzuführen. Bis
heute hat dies keine Gemeinde gemacht; es soll aber in
der Stadt St. Gallen durch eine neue Frtedhofverord-
nung bevorstehen. Die Stadt Rorschach beabsichtigte,
auf ihrem neuen Zentralfriedhof die Errichtung von Fa-
miliengrabstätten einzuführen. Der Stadtrat kam aber
nach reiflicher Überlegung dazu, entgegen seiner früheren
Auffassung, dem Gemeinderat zu beantragen, es sei zur
Zeit von der Einführung von Familiengräbern für den
neuen Friedhof abzusehen. Er begründete dies unter an-
derem wie folgt: „Es ist sehr begreiflich, daß in größeren
Städten, wie Zürich, Basel, Bern, mit ihrer mannig-
fachen sozialen Schichtung ein wirkliches Bedürfnis nach

Familiengräbern besteht. Für unsere Verhältnisse jedoch,
weil die verschiedenen Stände viel mehr miteinander in
Berührung kommen als in Großstädten, wirkt die Ab-
sonderung eines Teiles der Verstorbenen an einem Platz,
der für Familiengrabftäiten bestimmt ist, viel eher stoßend.
Denn die Gestaltung von Prioatgräbern innert der Reihe
der Beerdigungen könnte kaum in Frage kommen, weil
bei einer spätern Wiederbelegung der betreffenden Reihe
nach Verlauf der Grabesruhe Unterbrechungen der Rei-
henfolge entstehen müßten und auch die Unterschiede der
Grabdenkmäler hart aneinanderstoßen würden. Unseres
Trachtens kann praktisch nur die Anlage besonderer
Plätze abseits der gewöhnlichen Grabreihen für Privat-
aräber in Frage kommen. Wir zweifeln nicht, daß sich

ein in weitesten Kreisen unseres Volkes verankertes de-

mokratisches Empfinden gegen die Familiengräber sträubt;
demgegenüber hat das von einer kleinen Minderheit em-
pfundene Bedürfnis nach einer solchen Einrichtung zu-
rückzutreten. Wir halten zum mindesten den jetzigen
Zeitpunkt nicht für geeignet, mit der besprochenen Neue-

rung sich zu befassen. Warten wir vorläufig die Er-
fahrungen der Stadt St. Gallen ab, wo nach einem

Entwurf der Polizeioerwaltung für eine Bestattungsver-
ordnung die Familiengräber eingeführt werden sollen."

Dem Antrag des Stadtrates, zur Zeit von der Ein-
führung von Familiengräbern für den neuen Friedhof
abzusehen, wurde zugestimmt.

GscMuer-VllWWsseiWst Bern.
(Korrespondenz.)

Die ungünstigen Wohnungsverhältnisse, die während
und nach der Krtegszeit auch in der Stadt Bern, ins-
besondere für die unselbständig Erwerbenden, immer fühl-
barer wurden, gaben auch hier den Anstoß zur Grün-
dung einer Eisenbahner-Baugenossenschaft. Die von dieser
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©enoffenfd^aft im Qaljre 1919 begonnene Ueberbaumtg
ber SBeifbnftetnfteblung l)at im $erbft 1925 burch bie
gertigfieöung bei legten Sautofel, ber Ueberbauung ber
eigentlichen SBeißenfteinbefißung ih*en natürlichen Ab=

fdjluß gefunben. SBie aul bem Bericht für bal gahr
1925 ber @ifenbahner>Saugenoffenfchaft Sern t>err»or=

geht, beträgt bie 3ahl ber »ermteteten SBohnungen 272,
mooon 56 in SReijrfamilienhäufern, 4 in 3roeifamilien=
häufern unb 212 in ©Infamiltenhäufern. ®ap befinben
fiäj im fogenannten ©efchäftlhaul ein SRercertemarem
gefdhäft, |etn SRehgerelgefcfjäft, bie Ablage einer Äonbn
torei unb ein Sertaufllofal ber Äonfumgenoffenfchaft
Sern.

®te ©ifenbahner«Saugenoffenfchaft Sern phlte auf
©nbe ®e$ember 1925 530 SRitglieber, mooon 272 SRteter
unb 258 Ridjtmieter. ®al bil ©nbe 1925 etnbejahtte
Anteiltapital beträgt gr. 606,755.60, motion grauten
505,936.20 auf bie SRieter unb gr. 100,819.40 auf bie
fftidhimteter entfallen. ®te hppothefarifdje Selaftung ber
©ieblung betrug am 31. ®epnber 1925 gr. 6,247,616.55,
mooon gr. 4,735,616.55 p ©unften ber |)ilfl= unb
'•ßenftonltaffe ber ©. S. S., gr. 600,000.— p ©unften
bei Sunbel, gr. 490,000.— je pr £iätfte p ©unften
oon ©taat unb ©emeinbe Sern unb ber IReft p ®un=
ften einiger meiterer Çppothefarglâubiger. ®ap fommen
nodj oerfchiebene Darlehen ber ©. S. S., bei Sunbel,
ber|©Chmeij. Soltlbant unb ber ©emeinbe Sern im
©efamtbetrage non gr. 297,700.30. ®er Su^mert
fâmllidjer Stegenfdjaften ber ©enoffenfCfjaft betrug auf
©nbe bei oergangenen ©efChäftljaljrel gr. 7,223,863.65.
gfir laufenbe Reparaturen ftnb im Serict)tljahre gr.
7,764.70 oeraulgabt morben, mal in Anbetracht ber
©röße unb bei Anlagemertel ber Siegenfdhafien nicht über*
mältigenb ift. Anbererfeitl ift bie ©ieblung noch oer=
ßältntlmäßig neu unb erforbert naturgemäß gegenmärtig
roeniger Aufmenbungen, all biel in einigen fahren ber
galt fein mirb. ®er für bie Reparaturen angelegte gonbl
hat bie £öhe oon gr. 23,715.30 erreicht unb fott burch
größere Rüäfteüungen gefpiefen merben, fobalb bie 23er=
fältniffe el geftatten merben.

®ie SetrleblreChnung fdjließt bei gr. 376,340.— ©in»
nahmen unb 8*- 364,081.45 Aulgaben mit einem Se=

trieblüberfchuß oon gr. 12,258.55 ab. ®te ©erointt*
unb Serluftredjnung meift etn fßaffiofalbo oon granten
25,717.60 gegen gr. 49,931.60 auf 1. Qanuar 1925 auf.
3ur Tilgung biefel ®efijitel ftnb bereits im oergangenen
galjre oon ;ben SRietem befonbere SRtetilnlpfchüffe in
ber $öhe non gr. 2.— bil gr. 5.— monatlich je nach
bem ®pp ber gemieteten SBofjnung erhoben morben. ®ie
Tilgung bei ®eßjitel bürfte innert 2 fahren möglich fein.

®te ©ntmictlung ber ®ifenbahner»SaugenoffenfChaft
Sern bürfte ein neuer Seroeil bafür fein, baß ber ge-
noffenfChaftltCfje 3öohnunglbau für bie unfelbftänbig @r*
roerbenben nidjt p unter]dhäßenbe Sorteile bieten fann,
befonberl roenn auch ^ Seljörben einem berartigen litt*
ternehmen bal nötige ©ntgegenfommen unb Serftänbnil
bejeugen.

Das (0c0cnftt?ômî?rtit3iî?
beim îlîifcben t>on Beten.

®te ®rommel= unb Srogmifdjer für SRortet unb
Seton unterfdjeiben ftCh tn ber ^auptfache baburch, baß
bei ben erfteren bal ^rtnjip bei gretfaUel, bei ben
leßteren bie ptangläufige SRißhung burch SRifchetemente
angeroanbt œirb. ®er pirata ©uftao ©irich ©. m.
b, $., ^jarbljeim, Rorbbaben, oerbantt bie 3emert6
roaren», $unftftetn= unb SetoroQnbuftrie einen p>ang<
läufig arbeitenden SRifdjer, beffen SRifchroertjeuge außer

fretlförmigen Seroegungen auch fot^e tn ©piepftoiben»
bahnen aulführen. ®aburch muß bal $u mifchenbe SRa=

teriat in benfbar fürjefter 3®it unb in tnnigfter 2Beife
burch gearbeitet merben. ®ie neuefte ßonftruftion ber ge=

nannten gima, bie roir in Silb 1 jeigen, bringt 2 mei=

tere roefenttiche SerooMommnungen bei Srogmifchern.
©inmat mirb ber bilher feftftehenbe ïellertrog ebenfaHl
unb jroar in entgegengefe^ter Richtung bei Saufei ber
SRtfchroerïjeuge bemegt, unb pm anberen ift ber ®rog
abnehmbar unb iann burch einen anberen erfeßt rcer=
ben. Qn erfterem gälte hat bal angemanbte ©egenftrom»
prir.jip eine mefentfleh größere Seißung jur gotge. ®er
abnehmbare SeEer bietet ben Sorteil, baß oerfchiebene
SRifchungen ohne großen 3eitoertuft bur^ SRafchlnen«

Silb 1. (Stationäres ©eger.ftromnifdjet
für Seton mit auêœec^felbaretn 3Jîifc^*rog,

@t)^em ®itidj.

Site 2. g-aütbarer ©egenftrommifc^er für
Seton mit t-eb= unb fentbaren STiifdjroert.

jengen, ©Aftern @iric^.

reinigen bauernb bintereinanber hergeßeßt merben tön=
nen. ®iel ift, befonberl für bie ^unßfteinfabrifation
mefentti^, bie oft nictjt nur oerfchiebeufarbige SRifchungen,
fonbern auch SRifChungen oerfchiebener Kornpfammen»
fehungeu gteithjeitig benötigt.

®te grage ber ®rogteEerberoegung hat ber Sonfttuf*
teur etnfa^ getöft, inbem ber ®eßer, ber ben ®rog trägt,
mittels 3ahnrabantrieb unb Riemen tn ®reh«ng ent^
gegengefe^t pr SRifthmerf^eugbemegung oerfeßt mirb.
3ur ©ntfernung bei SRifdjtroge! oom ®eEer mar e§

nötig, bie SRifCbmerljeuge um bie ®togt)öhe jeroeiltg
heben p tonnen. And) btefe Anorbnung hat eine gute
Söfnng gefunben. ©I genügt eine einfache ^lebelberoegung
für bal |jeben unb ©enten ber SRifdjelemente. SCBefent»

ItCh ift bei ben neuen ©egenfirommifchern auch, ^aß bie
SRifchmertjeuge, mie bei ben bilherigen ©iriCh=Konßrut=

86 Mnstr. schweiz. Hanbw .-Zeitung („Meisterblatt") Nr. 8

Genossenschaft im Jahre 1919 begonnene Ueberbauung
der Weißensteinsiedlung hat im Herbst 1925 durch die

Fertigstellung des letzten Bauloses, der Ueberbauung der
eigentlichen Weißensteinbesitzung ihren natürlichen Ab-
schluß gefunden. Wie aus dem Bericht für das Jahr
1925 der Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern hervor-
geht, beträgt die Zahl der vermieteten Wohnungen 272,
wovon 56 in Mehrfamilienhäusern, 4 in Zweifamilien-
Häusern und 212 in Einfamilienhäusern. Dazu befinden
sich im sogenannten Geschäftshaus ein Merceriewaren-
geschäft, M Metzgereigeschäft, die Ablage einer Kondi-
torei und ein Verkaufslokal der Konsumgenossenschaft
Bern.

Die Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern zählte auf
Ende Dezember 1925 530 Mitglieder, wovon 272 Mieter
und 258 Nichtmteter. Das bis Ende 1925 einbezahlte
Anteilkapital beträgt Fr. 606,755.60, wovon Franken
505,936.20 auf die Mieter und Fr. 100,819.40 auf die

NichtMieter entfallen. Die hypothekarische Belastung der
Siedlung betrug am 31. Dezember 1925 Fr. 6,247,616.55,
wovon Fr. 4,735,616.55 zu Gunsten der Hilfs- und
Pensionskasse der S. B. B., Fr. 600,000.— zu Gunsten
des Bundes, Fr. 490,000.— je zur Hälfte zu Gunsten
von Staat und Gemeinde Bern und der Rest zu Gun-
sten einiger weiterer Hypothekargläubiger. Dazu kommen
noch verschiedene Darlehen der S. B. B., des Bundes.
derF,Schweiz. Volksbank und der Gemeinde Bern im
Gesamtbetrage von Fr. 297,700.30. Der Buchwert
sämtlicher Liegenschaften der Genossenschaft betrug auf
Ende des vergangenen Geschäftsjahres Fr. 7,223,863.65.
Für laufende Reparaturen sind im Berichtsjahre Fr.
7,764.70 verausgabt worden, was in Anbetracht der
Größe und des Anlagewertes der Liegenschaften nicht über-
wältigend ist. Andererseits ist die Siedlung noch ver-
hältnismäßig neu und erfordert naturgemäß gegenwärtig
weniger Aufwendungen, als dies in einigen Jahren der
Fall sein wird. Der für die Reparaturen angelegte Fonds
hat die Höhe von Fr. 23,715.30 erreicht und soll durch
größere Rückstellungen gespiesen werden, sobald die Ver-
Hältnisse es gestatten werden.

Die Betrtebsrechnung schließt bei Fr. 376,340.— Ein-
nahmen und Fr. 364,081.45 Ausgaben mit einem Be-
trtebsüberschuß von Fr. 12,258.55 ab. Die Gewinn-
und Verlustrechnung weist ein Passiosaldo von Franken
25,717.60 gegen Fr. 49,931.60 auf 1. Januar 1925 auf.
Zur Tilgung dieses Defizites sind bereits im vergangenen
Jahre von Hen Mietern besondere Mtetzinszufchüsse in
der Höhe von Fr. 2.— bis Fr. 5.— monatlich je nach
dem Typ der gemieteten Wohnung erhoben worden. Die
Tilgung des Defizites dürfte innert 2 Jahren möglich sein.

Die Entwicklung der Eisenbahner-Baugenossenschaft
Bern dürfte ein neuer Beweis dafür sein, daß der ge-
nossenschaftliche Wohnungsbau für die unselbständig Er-
werbenden nicht zu unterschätzende Vorteile bieten kann,
besonders wenn auch die Behörden einem derartigen Un-
ternehmen das nötige Entgegenkommen und Verständnis
bezeugen.

Das Gegenftromprinzip
beim Mischen von Aeton

Die Trommel- und Trogmischer für Mörtel und
Beton unterscheiden sich in der Hauptsache dadurch, daß
bei den ersteren das Prinzip des Freifalles, bei den
letzteren die zwangläufige Mischung durch Mischelemente
angewandt wird. Der Firma Gustav Eirich G. m.
b. H., Hardheim, Nordbaden, verdankt die Zement-
waren-, Kunststein- und Beton-Industrie einen zwang-
läufig arbeitenden Mischer, dessen Mischwerkzeuge außer

kreisförmigen Bewegungen auch solche in Epicykloiden-
bahnen ausführen. Dadurch muß das zu mischende Ma-
terial in denkbar kürzester Zeit und in innigster Weise
durchgearbeitet werden. Die neueste Konstruktion der ge-
nannten Firma, die wir in Bild 1 zeigen, bringt 2 wei-
tere wesentliche Vervollkommnungen bei Trogmischern.
Einmal wird der bisher feststehende Tellertrog ebenfalls
und zwar in entgegengesetzter Richtung des Laufes der
Mischwerkzeuge bewegt, und zum anderen ist der Trog
abnehmbar und kann durch einen anderen ersetzt wer-
den. In ersterem Falle hat das angewandte Gegenstrom-
prinzip eine wesentlich größere Leistung zur Folge. Der
abnehmbare Teller bietet den Vorteil, daß verschiedene
Mischungen ohne großen Zeitverlust durch Maschinen-

Bild 1. Stationärer Gegenstrowmischer
für Beton mit auswechselbarem Mischttog,

System Eirich.

Bild 2. Fahrbarer Gegenstrommischer für
Beton mit heb- und senkbaren Mischwerk-

zeugen, System Eirich.

reinigen dauernd hintereinander hergestellt werden kön-
nen. Dies ist, besonders für die Kunststeinfabrikation
wesentlich, die oft nicht nur verschiedenfarbige Mischungen,
fondern auch Mischungen verschiedener Kornzusammen-
setzungen gleichzeitig benötigt.

Die Frage der Trogtellerbewegung hat der Konstruk-
teur einfach gelöst, indem der Teller, der den Trog trägt,
mittels Zahnradantrieb und Riemen in Drehung ent-
gegengesetzt zur Mischwerkzeugbewegung versetzt wird.
Zur Entfernung des Mischtroges vom Teller war es

nötig, die Mischwerkzeuge um die Troghöhe jeweilig
heben zu können. Auch diese Anordnung hat eine gute
Lösung gefunden. Es genügt eine einfache Hebelbewegung
für das Heben und Senken der Mischelemente. Wesent-
lich ist bei den neuen Gegenstrommischern auch, daß die
Mischwerkzeuge, wie bei den bisherigen Eirich-Konstruk-
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